
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/9/27 4Ob58/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1988

Norm

PVÜ Art2 Abs3

WUA ArtIII Abs3

ZPO §57

Rechtssatz

Werden Ansprüche sowohl auf das UWG als auch auf das UrhG gestützt, dann ist für die Entscheidung über die

Verp8ichtung zur Leistung einer Sicherheit für die Prozeßkosten nicht allein Art III Abs 3 WUA maßgebend; der

ausländische Kläger, der auch den Schutz des UWG in Anspruch nimmt, ist vielmehr nach Art 2 Abs 3 PVÜ von dieser

Sicherheitsleistung nicht befreit. Gleiches gilt für den Fall, daß einzelne von mehreren Ansprüchen auf das UWG,

andere aber auf das UrhG gestützt werden.
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